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Partnerschaft bringt Vorteile.
Mit TAKE OFF zu neuen Märkten.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, dass Sie sich für das Take off Shoppingpartner-
System entschieden haben, das durch die Take off A&C Swiss 
GmbH, ein Lizenzpartner der !joinus AG, exklusiv vertrieben 
wird. Aber was steckt hinter diesem System, das schon so viele 
Unternehmen wie das Ihre von einer Teilnahme überzeugt hat?

Wer sich für eine Karte (z.B. die LESS privilege card) mit 
dem Leistungsträgerzeichen WORLD PRIVILEGE ALLIANCE 
entscheidet, nutzt neben Dutzenden von innovativen Internet-
Angeboten auch die Möglichkeit, günstig einzukaufen. Denn 
in dem übersichtlich geordneten Portal finden sich zahlreiche 
virtuelle und regionale Angebote, die für unsere Mitglieder rund 
um die Uhr online zur Verfügung stehen und genutzt werden. 
Das macht jede Karte mit Leistungsträgerzeichen einerseits zu einem 
optimalen Kundenbindungsmedium, außerdem dient es in hohem 
Maße der Neukundengewinnung für Ihr Unternehmen. 

Unser Ziel ist es, Verbraucher und Handel kostenminimierend 
für alle Parteien zusammenzubringen und so eine Plattform zu 
schaffen, auf der das Einkaufen aufgrund der Vergünstigungen 
einfach wieder Spaß macht. Und Kunden, die Spaß beim 
Einkaufen haben, sind in allen Geschäften gern gesehen. 
Bestimmt auch in Ihrem.

Wir laden Sie ein, sich einfach selbst mal ein Bild von den 
Leistungen und der Angebotsvielfalt unseres Internetportals  
zu machen. Besuchen Sie uns im Internet unter:  
www.shoppingpartner.biz. Sie gelangen direkt auf unsere 
Informationsseite für Shoppingpartner. Sie können dort weitere 
interessante Details zu unserem Verbundsystem erfahren.

 

Überzeugen Sie sich selbst davon, dass sich Ihrem Unternehmen 
hier eine einzigartige Chance darstellt, die Ihnen nur Vorteile 
bringen wird. Dazu gehört auch der Eintrag in unser 
Regionalverzeichnis und Internet-Branchen-Portal.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Erkunden Ihres zukünftigen 
Absatzmarktes, direkt in unserem Internetportal. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Take off Team

WWW.SHOPPINGPARTNER.BIZ

Hier könnte auch 

Ihre Firma stehen!

Machen Sie jetzt den 

richtigen Schritt – 

werden Sie  

Shoppingpartner

Die Leistungsträgerzeichen:

Sie wollen auch die Leistungen von LESS geniessen?
Dann wenden Sie sich an Ihren Berater oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Unser freundliches Team steht 
Ihnen gerne zu Verfügung:

Tel.:      +41 (0) 32 512 53 79
Fax:      +41 (0) 71 277 55 34
E-Mail : info@lesscard.com

Deutschland:

Commerzbank Konstanz
Marktstätte 8, 
78462 Konstanz 
Konto: 271 781 700  
BLZ 690 400 45

Schweiz:

Credit Suisse
St. Leonhardstr.3, 
9001 St. Gallen                   
Konto: 0637-829818-41
Clearing: 4835

Österreich:

BTV 3 Banken Gruppe 
im Buch 6, 
6840 Götzis   
Konto: 146-045200   
BLZ 16460



Kartennummer

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

Vereinbarung zwischen Take off A&C Swiss GmbH * Schillerstrasse 9-11 * 9000 St.Gallen, und

Bevollmächtigter

Shoppingpartner-Vertrag

Firma

Straße, Nr.

PLZ Ort

Telefon

Berater-Nummer Land

Telefon

E-Mail

Internet

Branche

Berater

Nur vom Berater ausfüllen!

Land

Vorteil

    Norm 500

Berater e-mail

Ort, Datum                        Unterschrift des AuftraggebersOrt, Datum             Unterschrift des Beraters

–+
Fax

o Für die Erstellung eines Logos/Banner vereinbaren die Parteien: 50,- Sfr. zzgl. gesetzl. MwSt. pauschal 
       für die erste Stunde, jede weitere angefangene halbe Stunde 25,- Sfr. zzgl. gesetzl. MwSt.

o Ich/Wir stellen ein Logo/Banner 
für das LESS Portal zur Verfügung.

“Sämtliche Vertragskonditionen sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden in  der vorliegenden Form zur Kenntnis genommen und in 
        Ihrer Gesamtheit anerkannt.”

1.    Die Take off A&C Swiss GmbH nachstehend Auftraggeber genannt, stellt ein Internetportal zur Verfügung, in dem Mitglieder und Karteninhaber (Inhaber einer Karte mit
        Leistungsträgerzeichen) Dienstleistungen und speziell verhandelte Einkaufsmöglichkeiten nutzen können.

2.    Das oben genannte Unternehmen, nachstehend Shoppingpartner genannt, wird in unser Internetportal aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt durch einen Hyperlink, wobei 
   der Anbieter jegliche Haftung für die Inhalte der Seiten des Shoppingpartners ausschließt.

3.  Der Shoppingpartner verpflichtet sich, einen mit dem Anbieter frei verhandelten Prozentsatz, zur Minderung seiner Preise, für Produkte und Dienstleistungen, oder 
   einen anderen Mehrwert, den Mitgliedern zu gewähren.

4.     Der Vertrag hat die Gültigkeit für die Dauer von 12 Monaten. Dieser verlängert sich stillschweigend um 12 Monate, wenn der Verbundpartner nicht mindestens  3 Monate    
vor Ablauf der Vertragsdauer diese schriftlich kündigt. Nach Ablauf muss der Verbundpartner den Aufkleber “World Privilege Alliance” überall in der Location entfernen.   
Wird der Aufkleber nicht entfernt, verlängert sich der Vertrag stillschweigend um weitere 12 Monate.  

5.     Gebühr:  einmalige Setupgebühr                    275,00 Sfr.           zzgl. MwSt.   20,90 Sfr.          Total  295,90 Sfr.
       ab dem 2. Jahr fällige Portalpflege   150,00 Sfr.           zzgl. MwSt.   11,40 Sfr.          Total  161,40 Sfr.
   Mehrwertsteuer-Nr. der Take off A&C Swiss GmbH  *663 564*

6.    Die Zahlungen sind auch dann zu leisten, wenn die Ware bzw. Leistung aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht  termingerecht abgeliefert werden kann.                         
Die Verrechnung ist nicht zulässig. Die Ware bzw. Leistung bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.Bei verspäteter Zahlung fallen Verzugskosten 
(z.B. Mahnspesen von 19.- Sfr. pro Mahnung und effektive Inkassokosten von mindestens 9% des Rechnungs-Betrages) und Verzugszinsen von 1% pro Monat, ab 
dem Tag der Fälligkeit, an. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte aus jeder Rechnungs-Forderung an einen Dritten abzutreten.

        Die Anzeige der Abtretung ist in einem solchen Fall auf der Rechnung ersichtlich.

7.     Der Shoppingpartner verpflichtet sich das Leistungsträgerzeichen für die Mitglieder gut ersichtlich anzubringen.

8.   Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, gilt die wirksame Bestimmung als vereinbart, 
   die die Parteien vereinbart hätten, wenn sie von der Unwirksamkeit gewusst hätten, oder die dem wirtschaftlichen Zweck dieses Vertrages am nächsten kommt.

9.     Recht und Gerichtsstand: Das Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Lieferant untersteht schweizerischem Recht.
                                                 Der Gerichtsstand ist St. Gallen.
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